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wird von ________________________________________________________________________________ 
 

in einem Verfahren gegen __________________________________________________________________  
 

wegen _________________________________________________________________________________ 
 

Vollmacht zur Vertretung aller Art (insbesondere §§ 10, 111 ff., 114 FamFG und § 81 ff. ZPO) erteilt.  

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

 

1.  Außergerichtliche Vertretung, Geltendmachung von Ansprüchen. 
2.  Begründung, Aufhebung und Beendigung von Vertragsverhältnissen, Abgabe und Entgegennahme 

einseitiger Willenserklärungen (z.B. Kündigung, Widerruf, Anfechtung). 
3.   Antragstellung in Ehesachen (§ 121 FamFG) auf Scheidung der Ehe, Eheaufhebung, 

Scheidungsfolgesachen und sonstige Nebenverfahren, und zwar im Verbund und außerhalb des Verbundes, 
sowie in nach Abtrennung selbständigen Verfahren. 

4.  Antragstellung in Familiensachen i. S. d. § 111 Nr. 2 – 11 FamFG, insbesondere in Kindschaftssachen (§ 151 
FamFG), Abstammungssachen (§ 169 FamFG), Ehewohnungs- und Haushaltssachen (§ 200 FamFG), 
Gewaltschutzsachen (§ 210 FamFG), Versorgungsausgleichssachen (§ 217 FamFG), Unterhaltssachen (§ 
231 FamFG), Gütersachen (§ 261 FamFG), sonstigen Familiensachen i. S. d. § 266 FamFG und 
Lebenspartnerschaftssachen (§ 269 FamFG).  

5.   Antragstellung in Familienstreitsachen (Unterhaltssachen nach § 231 Abs. 1 FamFG, Güterrechtsachen 
nach § 261 Abs. 1 FamFG, sonstige Familiensachen nach § 266 Abs. 1 FamFG, 
Lebenspartnerschaftssachen nach § 269 Abs. 1 Nrn. 8 bis 10 und Abs. 2 FamFG. 

6.  Alle Neben- und Folgeverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Anordnung, Kostenfestsetzung, 
Zwangsvollstreckung, Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren.  

 

 7.  Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen, Vermeidung oder Beilegung des Rechtsstreites 
 oder außergerichtlicher Verhandlungen durch Vergleich, sonstige Einigung, Verzicht oder Anerkenntnis 
 einschließlich Einigungen über andere Regelungsgegenstände zwischen den Ehegatten bzw. Beteiligten. 
8.   Antragstellung für die im Versorgungsausgleich erforderlichen Auskünfte und im Rahmen des Versor-

 gungsausgleichs einschließlich Erklärung über das Wahlrecht nach §§ 14, 15 VersAusgG. 
9.  Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegung und Rücknahme 
 von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen sowie Anschlussrechtsmitteln sowie Verzichte auf solche, Verzicht 
 auf Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils (§ 113 Abs. 1 FamFG i. V. m. § 313 a ZPO) ein-
 schließlich des Verzichtes nach § 147 FamFG. 
10.  Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere sowie die Erteilung von Untervollmachten; die 
 entstehenden Kosten trägt der/die Unterzeichnende. 
11.  Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere des 
 Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, von der Justizkasse oder an-
 deren Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen Auslagen. 
12.  Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen und Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte, insbe-
 sondere Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen. 
13.  Außergerichtliche Vertretung gegenüber Behörden und anderen öffentlich-rechtlichen Institutionen, ein-
 schließlich finanz-, sozial- oder verwaltungsrechtlicher Vorverfahren. 
14.  Akteneinsicht.  
 
 

 
 
 
 
 ……………………………., den ..................................    ............................................................... 
             Unterschrift 


